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4. Abschnitt — Straftaten

unter Verletzung dienstlicher Pflichten § 2 4 5

4. A b s c h n i t t  

Straftaten unter Verletzung dienstlicher Pflichten

Vorbemerkung

Diesem A bschnitt liegt eine neue Konzeption zugrunde. Die S traf
bestim m ungen w urden auf zwei wesentliche Verletzungen der D ienst
pflichten, nämlich den G eheim nisverrat und die Bestechung, beschränkt. 
Damit hat das neue S trafrecht die frühere  Regelung der sog. uneigent
lichen A m tsdelikte aufgegeben. Die S trafbarkeit solcher V erhaltens
weisen w ird nach den allgem einen Vorschriften des StGB beurteilt, wo
bei die besondere V erantw ortung eines S taatsfunktionärs im Rahm en der 
Strafzum essung gern. § 61 zu berücksichtigen ist. So gibt es im StGB 
z. B. keine Spezialbestim m ung m ehr fü r A m tsunterschlagung. W enn ein 
S taats- oder W irtschaftsfunktionär sozialistisches E igentum  entw endet, so 
ist er gern. §§ 157 ff. strafrechtlich verantw ortlich. Das gilt auch fü r andere 
S traftaten , z. B. Hausfriedensbruch, V erletzung des Briefgeheimnisses, 
K örperverletzung oder Freiheitsberaubung.

Bei D ienstpflichtverletzungen, die keine S traftaten  sind, ist gern. § 3 
Abs. 2 das D isziplinarrecht anzuwenden.

Geheimnisverrat 
§ 245

(1) W er entgegen einer ihm  durch Gesetz, A rbeitsvertrag 
oder von einem S taats- oder W irtschaftsorgan ausdrücklich 
auferlegten Pflicht geheim zuhaltende Dokumente oder Gegen
stände für Unbefugte zugänglich aufbew ahrt oder solche Do
kum ente oder G egenstände abhanden kommen läßt oder in 
anderer Weise geheim zuhaltendc Tatsachen offenbart, w ird 
m it Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah ren  oder m it V erurteilung 
auf Bew ährung oder m it öffentlichem Tadel bestraft.

(2) Wer sich von einer Person, der durch Gesetz, A rbeits
vertrag  oder von einem Staats- und W irtschaftsorgan eine 
G eheim haltungspflicht ausdrücklich auferlegt ist, durch un 
lautere M ethoden die O ffenbarung geheim zuhaltcnder T atsa
chen erschleicht und dadurch staatliche oder gesellschaftliche 
Interessen vorsätzlich gefährdet, w ird m it F reiheitsstrafe bis 
zu zwei Jah ren  oder m it V erurteilung auf Bew ährung oder 
m it G eldstrafe bestraft.

(3) Wer durch die T at staatliche oder wirtschaftliche In te r
essen oder die Sicherheit der Deutschen Demokratischen Re-


